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Sofern die Beräumung nicht bis zum 31.03.2017 vorgenommen und der Friedhofsverwaltung 
angezeigt wird, wird die Hansestadt Stendal die Abräumung der Grabstätten veranlassen. 
Die Grabsteine und sonstigen baulichen Anlagen werden ordnungsgemäß entsorgt. Die Han-
sestadt Stendal behält sich vor, die Kosten dieser Maßnahmen gegenüber den nutzungsbe-
rechtigten Personen geltend zu machen. Zudem bleibt die Einleitung von Bußgeldverfahren 
nach § 35 Abs. 1 Ziffer 11 vorbehalten. Danach handelt ordnungswidrig, wer Grabmale und 
sonstige bauliche Anlagen entgegen § 30 Abs. 2 nicht innerhalb von drei Monaten nach Ab-
lauf des Nutzungsrechts entfernt. 
Hansestadt Stendal, den 14.02.2017

    
Klaus Schmotz    
Oberbürgermeister

Hansestadt Stendal 
Amt für Technische Dienste

Öffentliche Bekanntmachung 
der Hansestadt Stendal

Aufforderung zur Herrichtung der nachfolgend  
aufgeführten Grabstellen

Die Nutzungsberechtigten der nachfolgend aufgeführten Grabstellen werden aufgefordert, 
die Grabstätten bis zum 15.05.2017 in einen ordnungsgemäßen Zustand zu versetzen. 

Friedhofsteil Abteilung Grabstelle

I 000 55-56

I 000 260-261

I 000 541-542

I 000 744

I 000 935-936

I 000 981-982

I 000 1557-1558

I 000 1631-1632

I 000 1643-1644

I 000 1747

Begründung:
Gemäß § 22 Abs. 4 der Friedhofssatzung der Hansestadt Stendal vom 12.07.2016 (Amtsblatt 
für den Landkreis Stendal vom 03.08.2016) müssen Grabstätten im Rahmen der Vorschriften 
des § 22 Abs. 1 hergerichtet und dauerhaft verkehrssicher instandgehalten werden. Wird eine 
Grabstätte nicht ordnungsgemäß hergerichtet oder gep!egt, hat die verfügungsberechtigte Per-
son gemäß § 24 Abs. 1 der Friedhofssatzung nach schriftlicher Aufforderung der Hansestadt 
Stendal die Grabstätte innerhalb einer angemessenen Frist in Ordnung zu bringen. Ist die ver-
fügungsberechtigte Person nicht bekannt oder nicht ohne besonderen Aufwand zu ermitteln, 
genügt eine öffentliche Bekanntmachung und ein zwölfwöchiger Hinweis auf der Grabstätte.

Die aufgeführten Grabstellen be#nden sich nicht in einem ordnungsgemäßen Zustand. Die 
verfügungsberechtigten Personen sind nicht bekannt oder nicht ohne besonderen Aufwand 
zu ermitteln. Daher erfolgt die Aufforderung zur Wiederherstellung des ordnungsgemäßen 
Zustandes der Grabstellen durch öffentliche Bekanntmachung. Zudem wurde ein entspre-
chender Hinweis auf der Grabstätte angebracht. 

Nach Ablauf der Frist kann die Hansestadt Stendal die Grabstätte gemäß § 24 Abs. 3 der 
Friedhofssatzung auf Kosten der nutzungsberechtigten Person im Wege der Ersatzvornahme 
in Ordnung bringen lassen oder das Nutzungsrecht entziehen. 

Sofern die Herrichtung des ordnungsgemäßen Zustands nicht bis zum 15.05.2017 vorgenom-
men und der Hansestadt Stendal angezeigt wird, erfolgt die Einleitung des Verfahrens zum 
Entzug des Nutzungsrechts. 

Hansestadt Stendal, den 21.02.2017

Klaus Schmotz    
Oberbürgermeister

Hansestadt Stendal 

1. Satzung
zur Änderung der Friedhofsgebührensatzung der Hansestadt Stendal 

Aufgrund der §§ 5, 8, 45 Abs. 2 Nr. 1 und 99 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes 
Sachsen-Anhalt (Kommunalverfassungsgesetz - KVG LSA) vom 17.06.2014 (GVBl. LSA 
S. 288) i. V. m. den §§ 2, 4 und 5 des Kommunalabgaben-gesetzes (KAG LSA) i. d. F. vom 
13.12.1996 (GVBl. LSA S. 405), zuletzt geändert durch Gesetz vom 17.06.2016 (GVBl. 
LSA S. 202), hat der Stadtrat der Hansestadt Stendal in seiner Sitzung am 20.02.2017 fol-
gende Satzung zur Änderung der Friedhofsgebührensatzung der Hansestadt Stendal vom 
12.07.2016 (Amtsblatt für den Landkreis Stendal vom 03.08.2016, S. 102) beschlossen:

§ 1 Änderungen
§ 6 der Friedhofsgebührensatzung der Hansestadt Stendal vom 12.07.2016 wird wie folgt 
geändert:
Nach Satz 2 wird folgender Satz 3 angefügt:
„Für Sammelbeisetzungen von Kindern, die mit einem Gewicht von weniger als 500 Gramm 
vor, während oder nach der Geburt versterben, können die Bestattungsgebühren einschließ-

lich der Gebühren für das Trägerpersonal sowie die Gebühren für zusätzliche Leistungen von 
Verwaltungsbediensteten i.S. des § 2 Abs. 2 erlassen werden.“

§ 2 In-Kraft-Treten
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung im Amtsblatt für den Landkreis 
Stendal in Kraft.

Hansestadt Stendal, den 21.02.2017

Klaus Schmotz    
Oberbürgermeister

Hansestadt Stendal 22.02.2017
DER VORSITZENDE

Bekanntmachung
Liegenschaftsausschuss

Zu der am Montag,

den 06.03.2017 um 17:30 Uhr im Rathaus, Rolandzimmer, Markt 1, 39576 Hansestadt 
Stendal,

statt#ndenden öffentlichen/nicht öffentlichen Sitzung des Liegenschaftsausschusses lade ich 
Sie hiermit herzlich ein.

Tagesordnung:

Öffentlicher Teil
  1    Eröffnung, Begrüßung, Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Beschluss-

fähigkeit 
  2   Feststellung und Bestätigung der Tagesordnung des öffentlichen Teils 
  3   Einwohnerfragestunde 
  4    Bekanntgabe der Beschlüsse aus dem nicht öffentlichen Teil der letzten Sitzung 
  5   Genehmigung der Niederschrift des öffentlichen Teils vom 16.01.2017 
  6   Bericht der Verwaltung 
  6.1 Bericht zum Haushaltsplanentwurf 2017 (mündlicher Bericht) 
  7   Anfragen/Anregungen

Nicht öffentlicher Teil
  8   Feststellung und Bestätigung der Tagesordnung des nicht öffentlichen Teils 
  9   Genehmigung der Niederschrift des nicht öffentlichen Teils vom 16.01.2017 
10   Grundstücksverkauf in Stendal, Kuhlenschlag 4 davor (TF) VI/579
11   Grundstücksverkauf in Stendal, Clausewitzstraße (Teil!ächen) VI/580
12   Grundstücksverkauf in Stendal, Daimlerstraße (Gewerbegebiet Süd-Ost II) VI/581
13   Grundstücksankauf in Stendal, Haferbreiter Weg VI/596
14   Bericht der Verwaltung 
15   Anfragen/Anregungen

Jörg-Michael Glewwe
Vorsitzender

Hansestadt Stendal 22.02.2017
DER VORSITZENDE

Bekanntmachung

Zu der am Dienstag,

den 07.03.2017 um 18:00 Uhr im Rathaus, Rolandzimmer, Markt 1, 39576 Hansestadt 
Stendal,

statt#ndenden öffentlichen/nicht öffentlichen Sitzung des Finanzausschusses lade ich Sie 
hiermit herzlich ein.

Tagesordnung:

Öffentlicher Teil
  1    Eröffnung, Begrüßung, Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und  

der Beschlussfähigkeit 
  2   Feststellung der Tagesordnung 
  3   Einwohnerfragestunde 
  4    Bekanntgabe der Beschlüsse aus dem nicht öffentlichen Teil der letzten  

Sitzung 
  5   Genehmigung des öffentlichen Teils der Niederschrift vom 17.01.2017 
  6    Gründung einer Wasserwehr - Beschluss der Wasserwehrsatzung der  

Hansestadt Stendal VI/600
  7   Grünanlagengebührensatzung der Hansestadt Stendal VI/589
  8   Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017 VI/575
  9   Schulstandort Grundschule Petrikirchhof VI/595
10   Bericht der Verwaltung 
11   Anfragen/Anregungen 

Nicht öffentlicher Teil
12   Genehmigung des nicht öffentlichen Teils der Niederschrift vom 17.01.2017 
13   Grundstücksankauf in Stendal, Haferbreiter Weg VI/596


